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O Ausfertigung für den KJR

O Ausfertigung für den Entleiher

Ausleiher: ....................................................

..................................Tel.:.............................

Fahrer: .........................................................

              (Name, Anschrift, Telefon)

.......................................................................

Ausleihtermin/e: ........................................

Der Fahrradanhänger mit dem Kennzeichen SAD-JR 69 wird von unserer Mitarbeiterin Frau Ernst in Pretzabruck in ordnungsgemäßem Zustand übergeben. Bitte vereinbaren Sie den Übergabetermin mit Frau Ernst (Tel. 09431/20336 dienstl. oder 09435/8335 privat).

Die Leihgebühr beträgt Euro 25,-- pro Tag für Jugendgruppen, Euro 50,-- pro Tag für sonstige Vereine und Organisationen.

Sollte die Fahrt wegen Schlechtwetter ausfallen, wird die Leihgebühr zurückerstattet.

Dem Entleiher sind umseitig aufgeführte Bedingungen bekannt. Er verpflichtet sich, den Anhänger am vereinbarten Tag in ordnungs-gemäßem Zustand zurückzugeben.

Für den Anhänger besteht eine Haftpflichtversicherung sowie eine Vollkaskoversicherung mit 153,-- Euro Selbstbeteiligung. Die Fahrräder sind lediglich während des Transportes auf dem Anhänger ver-sichert. Eine Gepäck- und Fahrrad-Diebstahlversicherung besteht nicht. Außer diesen Versicherungen übernimmt der KJR keine Schadensersatzleistungen.

Informationen zum Ziehen des Anhängers:

Der Anhänger schert aus. Kurven sind vorsichtig zu fahren.

Empfohlen ist ein Zugfahrzeug mit mindestens 70 Kw-Motorleistung.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km/h.

Der Anhänger muß gleichmäßig beladen sein, auf dem Stützrad müssen mindestens 40 kg Belastung sein (per Hand prüfen).

Vor der Abfahrt die Beleuchtungsanlage auf Funktion überprüfen.

Auf richtigen Reifendruck und korrektes Anhängen ist zu achten.

Der Gepäckraum ist abschließbar.

Beladen dauert ca 30 Minuten, in der Mitte beginnen!

Der Entleiher erklärt sich hiermit einverstanden:

- daß er bei Schäden, die nicht auf natürlichen Verschleiß

  zurückzuführen sind, haftet.

- daß der KJR Schäden reparieren läßt und der Verursacher die

  153,-- Euro Selbstbeteiligung bezahlt. Ebenso Schäden, die von 

  der Versicherung nicht übernommen werden.

Der Entleiher verpflichtet sich zu sachgemäßer Behandlung des Fahrzeugs.

Für etwaige Ordnungswidrigkeiten übernimmt der Ausleiher die Verantwortung.

Bei der Abholung des Fahrzeuges, hat sich der Fahrer durch Vorlage des Führerscheins auszuweisen.

Die Ausleihgebühr beträgt:

    ...... Tag/e x ......... (Tagessatz) = Euro .........  Gesamt

Die Gebühr wurde am ............ auf das Konto 380 180 208, BLZ 750 510 40 bei der Sparkasse Schwandorf überwiesen.

................................................., ....................

(Ort)           


    (Datum)

..................................................     ..................................................

Unterschrift des Verantwortlichen 
        Unterschrift des KJR

